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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
11 - 2023 

Fachbereich Finanzen 

Verfasser Daniela Marsch 

Aktenzeichen  

 
 
 

Gemeinde Abtsteinach 

Datum 23.01.2023 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Haupt- und Finanzausschuss 01.02.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung 10.02.2023 beschließend 

 
Übertragung der Haushaltsausgabereste aus 2022 
 
Erläuterung: 
Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO können Haushaltsausgabereste im Rahmen der Jahresabschlussar-
beiten in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. 
In der beigefügten Liste sind die Haushaltsausgabereste ersichtlich, die vom Haushaltsjahr 2022 in 
das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden sollen. 
Die Gesamtsumme der Haushaltsausgabereste beträgt 2.022.418,42 €. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen die Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.022.418,42 € 
in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen. 
 

 
 
Anlage(n): 
1. Übersicht mögliche HAR nach Klausurtagung 
 




